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ERDGASSTEUER

D i e t e r  S c h m i t t

Die Wirkungen der geplanten 
Energiesteuererhöhungen

Die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung zur Anhebung der bestehenden 
Energiesteuern und zur Einführung einer Erdgassteuer riefen in der Öffentlichkeit 

massive Kritik hervor Wie sind die Steuerbeschlüsse energiepolitisch zu beurteilen?

Nach monatelangem Tauziehen scheint die Regie
rungskoalition nunmehr endgültig entschlossen, 

die bestehenden Energiesteuern kräftig anzuheben und 
gleichzeitig eine Erdgassteuer neu einzuführen. Als Be
gründung nennt der Gesetzentwurf erhöhten Finanzbe
darf aus wachsenden Übertragungen von Finanzmitteln 
an die Europäischen Gemeinschaften, Hilfen zur Förde
rung der Investitionsfähigkeit finanzschwacher Länder 
(im Klartext: Überweisungen des Bundes zum Aus
gleich der den Ländern in den letzten Jahren zuneh
mend zugeschobenen Sozialleistungen) sowie stei
gende Zuschüsse an die Bundesanstalt für Arbeit. Ganz 
zum Schluß werden auch noch energiepolitische Be
gründungsmuster entdeckt. Diese vermögen jedoch 
kaum zu überzeugen, sie wirken eher als nachgescho
ben und sind kaum geeignet, die eindeutig dominie
rende fiskalische Zielsetzung zu überdecken.

Niemand wird einer Regierung das Recht bestreiten 
wollen, sich jene Finanzierungsquellen zu erschließen, 
die sie für die Deckung der als notwendig erachteten 
Ausgaben für erforderlich und sinnvoll ansieht. Den
noch ist wohl zu Recht in der jüngsten Vergangenheit in 
den h/ledien immer dringlicher das Versprechen der der
zeitigen Regierung angemahnt worden, den Subven
tionswildwuchs zu beschneiden, statt Steuern zu erhö
hen oder gar neue einzuführen. Auch sind aus Effizienz
gründen immer Aufwand und Ertrag, fiskalische Ergie
bigkeit und Folgewirkungen einander gegenüberzustel
len. Ist dies wirklich geschehen?

Gleichzeitig muß bedenklich stimmen, wie die nun
mehr geplanten Energiesteuererhöhungen durchgezo-
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gen wurden. Selbst ohne detaillierte Analyse drängt 
sich der Eindruck auf, daß das Procedere als alles an
dere denn als Ausdruck einer langfristig angelegten 
Konzeption angesehen werden kann. Offenbar wurde 
den „Reformern“ erst im Laufe der Zeit klar, mit welch 
diffiziler Materie sie es zu tun hatten und welche vielfälti
gen Interdependenzen und Wirkungszusammenhänge 
es zu beachten galt. War zunächst nur -  unspezifiziert -  
von einer Erhöhung der Mineralölsteuer die Rede, so 
verdichtete sich die Diskussion sodann auf die Absicht 
einer kräftigen Anhebung der Besteuerung von Krafts
toffen. Diese bot sich nicht nur wegen der Ergiebigkeit 
einer generellen Kraftstoffbesteuerung an (immerhin 
versprach eine Anhebung um 20 Pf/I größenordnungs
mäßig ein Aufkommen von rund 10 Mrd. DM), sondern 
es war wegen der zu unterstellenden relativ niedrigen 
Preiselastizität der Nachfrage auch mit vergleichsweise 
geringen Ausweichreaktionen der Verbraucher zu rech
nen. Schließlich konnte eine solche Steuer in weiten Be
reichen als wettbewerbsneutral angesehen werden. 
Dies gilt allerdings nicht für den Kraftstoffverbrauch des 
(grenzüberschreitenden) Luftverkehrs, der Binnen
schiffahrt und des Straßentransports. Aus diesem 
Grunde wurde wohl die Idee, eine Kraftstoffsteuer ein
zuführen, wieder aufgegeben und statt dessen eine 
Benzinsteuererhöhung vorgezogen und diese mit einer 
Anhebung der Kfz-Steuer für privat genutzte Diesel- 
Pkw kombiniert. In dem Dickicht der hiermit angespro
chenen unerwünschten Wettbewerbseffekte ist in Kom
bination mit der Steuererhebungsthematik auch das Di
lemma der Steuerbefreiung für privat genutztes Flug
benzin angesiedelt.

Befürchtungen um negative Einkommenseffekte ei
ner zu kräftigen Anhebung der Benzinsteuer insbeson
dere auf Pendler, realistisch gesehen wohl aber auch 
ein Blick auf die Gunst der Wählerschaft sowie massive 
Interventionen der Automobilindustrie, veranlaßten die
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Bundesregierung dann aber, lediglich eine nnäßige -  
und zeitlich gestaffelte -  Erhöhung von Benzin- und Kfz- 
Steuern ins Auge zu fassen, gleichzeitig aber zusätzli
che Finanzierungsquellen durch eine Anhebung auch 
der Heizölsteuer zu erschließen. Von einer Steuererhö
hung für schweres Heizöl glaubte man, als willkomme
nen Nebeneffekt auch auf eine Entlastung bei der Aus- 
gleichsabgabe schließen zu können, die -  von jedem 
Stromverbraucher erhoben -  zur Finanzierung der Ko
stendifferenz des Einsatzes deutscher Steinkohle im 
Elektrizitätsbereich (gegenüber Heizöl und Import
kohle) dient. Um die mit der Kopplung des Gaspreises 
an den Heizölpreis verbundenen windfall („taxfall“ ) pro
fits für die Gasproduzenten im Ausland wie im Inland ab
zuschöpfen, wurde schließlich auch noch die Einfüh
rung einer Erdgassteuer beschlossen, obwohl sich bis 
zuletzt prominente Politiker hiergegen ausgesprochen 
hatten. Zwar ist es der Gaswirtschaft gelungen, durch 
massiven Protest -  vor allem unter Hinweis auf die gra
vierende Verschlechterung der Wettbewerbsposition 
gegenüber dem schweren Heizöl im Industriebereich 
und der Konterkarierung der jahrelang verfolgten Politik 
des Weg-vom-ÖI sowie der Unterstützung umwelt
freundlicher Energieträger -  den zunächst vorgesehe
nen Steuersatz von 5,6 Pf/cbm abzuwenden. Dennoch 
wird es, wenn sich die Pläne der Koalition realisieren las
sen, ab 1. 1. 1989 erstmals eine -  allerdings mit Rück
sicht auf einen EG-Beschluß (keine weiteren Verbrauch- 
Steuern einzuführen) vorläufig bis 1992 befristete -  
Steuer In Höhe von 0,31 Pf/kWh auf Erdgas geben, ins
gesamt stellen sich die Energiesteuerpläne der Regie
rung derzeit wie in der Tabelle ausgewiesen dar.

Massive Kritik

Die Ankündigung dieser Beschlüsse zur Änderung 
des derzeitigen Energiebesteuerungssystems ist auf 
zum Teil erbitterte Kritik gestoßen. Dies gilt allerdings 
weniger für die Ankündigung der Benzinsteuererhö
hung (sieht man einmal von der emotionsbeladenen De
batte um die Befreiung von der Flugbenzinsteuer bei pri
vater Nutzung ab). Massive Kritik wurde dagegen an 
den Plänen zur Anhebung der Heizölsteuer und zur Be
steuerung von Flüssiggas sowie insbesondere zur Ein
führung einer Erdgassteuer erhoben. Hierbei wurde vor 
allem auf die bereits bestehenden vielfältigen, die Wett
bewerbsposition des Mineralöls beeinträchtigenden 
staatlichen Eingriffe verwiesen, die konjunkturpolitisch 
verfehlt wären und die OPEC zu neuen Forderungen 
provozieren müßten.

Die Kritik richtete sich aber nicht zuletzt auch auf die 
Problematik einer Doppelbelastung des Energieträgers 
Erdgas: Die Erdgassteuer addiere sich zu den Erdgas-
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Preissteigerungen hinzu, die infolge der Preisanpas
sungsautomatik Im Gefolge der Heizölsteueranhebung 
zwangsläufig einträten. Hierdurch werde die Wettbe
werbsfähigkeit des Erdgases entscheidend beeinträch
tigt und damit die weitere Penetrationsmöglichkeit die
ses umweltfreundlichen, als relativ sicher angesehenen 
Energieträgers entscheidend beschnitten. Sie bestrafe 
den Erdgasverbraucher in Industrie und Haushalt, der 
auf die Verläßlichkeit der Energiepolitik bauend, auf die
sen Energieträger umgestellt habe; sie sei umweit- und 
energiepolitisch sinnlos und gegen EG-Richtlinien ge
richtet. Gleichzeitig hat es aber auch nicht an Stimmen 
gefehlt, die diese Steuer im Sinne einer Gleichbela
stung willkommen heißen (bzw. bereits vorher -  aller
dings im wesentlichen im Zusammenhang mit der Fi
nanzierung der Kohlepolitik -  gefordert hatten) und sie 
für die Abschöpfung der ansonsten unvermeidlichen 
Windfall-profIts-Abflüsse ins Produzentenlager für ab
solut erforderlich erachten.

Diese Differenzen werden nur verständlich, wenn 
man nicht nur die jeweiligen Interessenstandpunkte der 
Kontrahenten berücksichtigt, sondern auch der Tatsa
che Rechnung trägt, daß den in diesem Zusammen
hang relevanten Faktoren völlig unterschiedliches Ge
wicht beigemessen werden kann.

Eine unvoreingenommene Analyse dieser Zusam
menhänge kommt zu dem Ergebnis, daß die tatsächli
chen Auswirkungen der jüngsten Energiesteuerbe
schlüsse überhaupt noch nicht abschließend beurteilt 
werden können. Hierbei sei nicht nur darauf verwiesen, 
daß eine Reihe von Einzelheiten, wie das Procedere bei 
der Kfz-Steuer, die genaue Höhe der Besteuerung für 
unterschiedliche Gasqualitäten, die Frage der Steuer
befreiung für Eigenverbrauch sowie Einsatz für Roh- 
stoffzwecke, noch festzulegen sind und die Koalitions
beschlüsse erst noch den Gesetzgebungsweg passie
ren müssen. Immerhin haben eine Reihe von Koalitions
abgeordneten bereits ihren Unmut über die Erdgas
steuer zum Ausdruck gebracht und offen ihren Wider
stand in der Abstimmung angekündigt. Auch hat die Erd
gaswirtschaft mit einer Klage gedroht.

Ungewißheiten resultieren jedoch vor allem aus der 
Tatsache, daß erst die Beantwortung der Frage, welche 
Rück- bzw. Überwälzungs- und Anpassungsmechanis
men im einzelnen existieren oder sich durchsetzen, dar
über entscheidet, wer letztlich die Belastung zu tragen 
hat. Hieraus dürfte sich auch längerfristig ergeben, wel
che indirekten Auswirkungen auf das Penetrations- und 
Investitionsverhalten in den einzelnen Energiewirt
schaftszweigen von den jüngsten Steuerbeschlüssen 
ausgehen werden.
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Geplante Energiesteuererhöhungen

Benzin 
bleifrei verbleit'

D iesef Heizöl
leicht

Heizöl
schwer

Erdgas Flüssiggas

von bisher 
um

auf

von bisher
um
aut

48 DM/hl 
9 + 3 DM/hl 

1/1989:1/1991 
57/60 DM/hl

5,32
1,00/1,33
6,32/6,65

53 DM/hl 
12+ 2 DM/hl 

1/1989:1/1991 
65/67 DM/hl

5,87
1,33/1,55
7,2/7,42

20,00 DM/t 
48,50 DM/t

68,50 Dtvi/t

(in Pf/kWh)
0,169
0,409
0,578

15DMA
200M /t

35 DM/t

0,132
0,176
0,308

0,31 Pf/kWh 

0,31 Pf/kWh

0,31
0,31

4.35 Pf/kg

4.35 Pf/kg

0,34
0,34

' Gilt auch für Autogas:  ̂wird separat über Erhöhung der KfZ-Steuer für privatgenutzte Diesel geregelt.

Zum Sachverhalt: Aus der Tabelle ist unmittelbar ab
zuleiten, welchen Verteuerungen die ins Auge gefaßten 
Steuererhöhungen bzw. die Einführung der neuen Steu
ern entsprechen. Darüber hinaus zeigt sich aber, daß 
die Steuerpläne die jeweiligen Energieträger je nach 
Steuerhöhe und Verbraucherpreis völlig unterschiedlich 
belasten. Eine Erdgassteuer in Höhe von 0,31 Pf/kWh 
entspricht z.B. bei einem Industrieverbraucher bei ei
nem (Ausgangs-)Preisniveau von 2 Pf/kWh einer Ver
teuerung von 15 %, bei einem Haushaltsgasverbrau- 
cher bei einem Preisniveau von 4,2 Pf/kWh dagegen le
diglich knapp 7,5 %; die Steuererhöhung auf leichtes 
Heizöl beträgt bei einem Haushaltsverbraucher ca 20 % 
des derzeitigen Preises, die Steuererhöhung für schwe
res Heizöl bei einem Industrieverbraucher, obwohl abso
lut nur halb so hoch, ebenfalls rund 20 %.

Offene Überwälzungsmöglichkeiten

Völlig offen aber ist, ob diese Steuern auch tatsäch
lich weitergewälzt werden (können). Ohne jeden Zwei
fel wird die Energiewirtschaft, und zwar insbesondere 
die seit Jahren von operativen Verlusten in Milliarden
höhe gekennzeichnete Mineralölwirtschaft, alles versu
chen, diese Steuererhöhung weiterzugeben. Ob bzw. 
inwieweit dies gelingt, hängt aber in entscheidendem 
Maße von den jeweiligen Verhältnissen auf den einzel
nen Teilmärkten ab. Was den Kraftstoffbereich angeht, 
so darf angesichts der geringen -  durch die Entwicklung 
in den letzten anderthalb Jahrzehnten belegte -  Preis
elastizität der Nachfrage unterstellt werden, daß eine 
sofortige und vollständige Weiterwälzung der höheren 
Steuerbelastung möglich sein wird, zumal sie alle Anbie
ter auf dem bundesrepublikanischen Markt gleich trifft.

Völlig verschieden hiervon sind dagegen die Verhält
nisse auf dem Wärmemarkt zu beurteilen, auf dem die 
Energieträger leichtes und schweres Heizöl, Erdgas

WIRTSCHAFTSDIENST 1988A/III

und Flüssiggas abgesetzt werden müssen. Hierbei ist 
nicht nur zu berücksichtigen, daß dieses Marktsegment 
seit Jahren nicht zuletzt dank der unbestreitbaren Ein
sparerfolge von einem harten Verdrängungswettbe
werb gekennzeichnet ist, sondern daß auch nicht alle 
hier vertretenen Energieträger von den derzeitigen 
Steuerplänen gleichermaßen erfaßt werden (Steinkohle 
und Braunkohle überhaupt nicht, Strom und Fernwärme 
nur indirekt und in noch nicht genau zu beziffernder 
Höhe, aber auch Heizöl und Erdgas mit unterschiedli
chem Gewicht). Die Überwälzung der Heizölsteuererhö
hung verschlechtert damit per se die Wettbewerbsposi
tion von Heizöl und Erdgas gegenüber ihren Konkurren
ten. Erschwerend kommt jedoch für das Erdgas hinzu, 
daß dessen Preis durch die Ankopplung an den Heizöl
preis bereits vorab von der Heizölsteuererhöhung be
troffen ist, so daß eine Überwälzung auch der Erdgas
steuer auf den Verbraucher die Wettbewerbsverhält
nisse dieses Energieträgers noch nachhaltiger ver
schlechtern müßte.

Gesehen werden muß auch, daß die Gaspreis
entwicklung dem in den letzten Jahren zu verzeichnen
den Heizölpreisrückgang nur mit einem time lag und 
auch nicht voll zu folgen vermochte, so daß sich bereits 
heute die Wettbewerbsposition des Erdgases gegen
über den Konkurrenzenergieträgern als außerordentlich 
angespannt darstellt. Diese Frage besitzt für das Erd
gas besondere Relevanz, da dessen Preis -  entspre
chend dem üblicherweise angewandten Prinzip der 
Preisbildung nach der Anlegbarkeit -  mittelbar von der 
Entwicklung des Heizölpreises tangiert wird. Preisbe
wegungen auf dem Heizölmarkt, d.h. also auch solche, 
die auf eine Steuerüberwälzung zurückzuführen wären, 
müßten also (mit einem time lag von in der Regel sechs 
Monaten) auch auf den Erdgaspreis durchschlagen. 
Hierauf basiert auch die Hypothese von der Doppelbela
stung des Erdgases bei Einführung einer Erdgassteuer: 
Zu den Preissteigerungen, die automatisch mit der
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Heizölsteuererhöhung zu verkraften seien, addiere sich 
eben eine Erdgassteuer in voller Höhe hinzu.

Diese These trifft jedoch nur unter bestimmten Bedin
gungen zu. Relevant ist in diesem Zusammenhang 
nicht nur die Frage, ob und wie stark {ganz oder nur teil
weise) überwälzt wird, sondern auch welche Bindungs
struktur und -intensität im einzelnen vorliegt.

Heizöl- und Erdgaspreisentwicklung

Geht man zunächst vereinfachend davon aus, daß 
eine völlige Überwälzung der Heizölsteuer gelingt, so ist 
von großer Bedeutung, ob -  wie bei der Deckung des 
Heizungsbedarfs im Haushalts- und Kleinverbrauchs
bereich -  eine 100%ige Bindung des Erdgaspreises an 
den Preis des leichten Heizöls unterstellt werden kann 
oder -  wie beim Erdgaseinsatz in der Industrie -  unter 
Umständen von einer Bindung des Erdgaspreises zu 
60% an den Preis des schweren Heizöls, zu 30 % an 
den des leichten Heizöls und vielleicht zu 10 % an son
stige Faktoren wie z. B. Kohle auszugehen ist. Im ersten 
Falle führt allein die Heizölsteuererhöhung und deren 
Weitergabe im Heizölpreis zu einem Anstieg des Erd
gaspreises von fast 0,58 Pf/kWh (oder rund 14 %), im 
zweiten Falle lediglich zu einem Preisanstieg von 0,36 
Pf/kWh (was allerdings einer Erhöhung des Preises um 
etwa 18% entsprechen würde). Hat ein Industriever
braucher eine 100%ige Bindung an den Preis des leich
ten Heizöls akzeptiert, so verschlechtert sich seine Erd
gaskostenbelastung gegenüber dem Konkurrenten ent
sprechend.

Kann aber -  wofür vieles spricht -- die Steuer auf 
schweres Heizöl überhaupt nicht oder vielleicht nur zur 
Hälfte weitergewälzt werden, so reduziert sich der Erd
gaspreisanstieg für den Industrieverbraucher auf 0,17 
R /kW h bzw. 0,27 Pf/kWh, d. h. nur einen Bruchteil des 
Preisanstiegs, den der Haushaltsverbraucher oder ge
gebenenfalls auch ein anderer Industrieverbraucher zu 
verkraften hätte. Zur exakten Abschätzung der von der 
Steuererhöhung ausgehenden Effekte müßten zweifel
los im einzelnen die Vertragsinhalte und deren Relevanz 
für den Gasabsatz in den jeweiligen Sektoren bekannt 
sein. In jedem Falle aber ist zu vermuten, daß die Aus
wirkungen auf die Wettbewerbsrelationen im Wärme
markt durch die Einführung einer Erdgassteuer noch 
verstärkt würden, falls diese vom Verbraucher getragen 
werden müßte. Auch in dieser Hinsicht ist ein abschlie
ßendes Urteil jedoch noch nicht möglich.

Hierbei ist nicht nur zu berücksichtigen, daß Indizien 
für vertragliche Vereinbarungen vorliegen, wonach eine 
Erdgassteuer auf die Gasproduzenten zurückgewälzt 
werden kann. (Dies würde bedeuten, daß der Produzent

über entsprechende Preiszugeständnisse die Steuer
last definitiv zu übernehmen hätte.) Für die Annahme 
der Rückwälzung einer Erdgassteuer spricht aber auch 
die bereits angesprochene Tatsache, daß sich in der 
Bundesrepublik der Gaspreis in enger Anlehnung an 
den Heizölpreis bildet. Jede Abweichung, die über ein 
bestimmtes (in den einzelnen Bereichen allerdings un
terschiedliches) Maß hinausgeht, müßte dem Energie
träger Erdgas Nachfrage zuschwemmen, die mit der 
vorhandenen -  kurzfnstig nur begrenzt ausdehnbaren -  
(Leitungs-)Kapazität und auf Basis der abgeschlosse
nen Lieferverträge nicht befriedigt werden könnte, bzw. 
umgekehrt zu beträchtlichen Absatzeinbußen mit ent
sprechenden Leerkosten wegen Unterauslastung der 
Kapazität bzw. Vertragsstrafen für nicht abgenommene 
Mengen („take or pay“ ) führen. Diese Probleme sind nur 
scheinbar im Haushalts- und Kleinverbrauchsbereich 
kleiner als in der Industrie, wo vor allem bei Ausstattung 
mit bivalenten Feuerungsanlagen eine unmittelbare Re
aktion selbst auf relativ geringe Preisbewegungen un
terstellt werden muß. Es ist zwar nicht zu bestreiten, daß 
einmal angeschlossene Erdgasverbraucher im Haus
halts- und Kleinverbrauchsbereich nur geringe Aus
weichmöglichkeiten im Falle der Überwälzung einer 
Erdgassteuer besitzen, auf der anderen Seite verfügt 
die Gaswirtschaft aber nur über außerordentlich be
grenzte Möglichkeiten der Preisdiskriminierung etwa 
zwischen alten und neuen Kunden. Eine Erdgassteuer 
voll im Preis weiterzugeben würde daher bedeuten, sich 
als Gaswirtschaft sukzessive aus dem Markt zu verab
schieden, weil Neuanschluß- und Umstelltätigkeit gra
vierend belastet würden und auch Resubstitutionspro- 
zesse nicht ausgeschlossen werden könnten.

Möglichkeiten der Steuerrückwälzung

Für eine Rückwälzung -  wenigstens eines Teils -  ei
ner Erdgassteuer spricht aber auch, daß in entspre
chenden, nun zweifellos neu anstehenden Verhandlun
gen von der Importgaswirtschaft herausgestellt werden 
kann, daß mit Heizölpreissteigerungen als Folge von 
Heizölsteuererhöhungen den Gasproduzenten auch 
beträchtliche windfall profits („taxfall profits“ ) zuge
schwemmt werden, die als Kompensation für die Über
nahme der Erdgassteuer angesehen werden könnten. 
Auch deren Höhe könnte erst exakt angegeben werden, 
wenn bekannt wäre, in welchem Maße die nunmehr ge
plante Heizölsteuererhöhung tatsächlich weitergewälzt 
wird und wie die vielen inzwischen abgeschlossenen 
Lieferverträge mit den diversen Lieferanten im einzel
nen ausgestaltet sind.

Dennoch muß befürchtet werden, daß eine solche 
Rückwälzung auf die Produzentenebene nur zum Teil
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möglich sein wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß in
folge der in den letzten Jahren zu verzeichnenden Heiz
ölpreisentwicklung die Erlöse der Gasexporteure um 
rund 60 % zurückgegangen sind und daher der Spiel
raum für weitere Preissenkungen auf der Produzenten
ebene außerordentlich gering geworden sein dürfte. 
Hierfür sprechen auch die bereits vor Eröffnung der 
Energiesteuerdebatte aufgenommenen Verhandlun
gen. Auch muß sich die deutsche Gaswirtschaft voraus
sichtlich vorrechnen lassen, daß das Gesamtvolumen 
der Erdgassteuer möglicherweise weit das Volumen der 
„taxfall Profits“ übersteigt.

Geht man einmal von den derzeit gegebenen Absatz
verhältnissen aus und unterstellt man auf der Import
stufe eine Preisanpassungskiausel, die den Erdgas
preis zu 50 % an den Preis des schweren Heizöls bindet 
und zu 40 % an den des leichten Heizöls, so führt eine 
volle Überwälzung der Heizölsteuer im Heizölpreis zu 
zusätzlichen Einkünften der Gasproduzenten in Höhe 
von 2,2 Mrd. DM. Davon entfallen rund 70 % auf die Nie
derlande, die UdSSR und Norwegen, der Rest auf bun
desrepublikanische Produzenten. Gelingt dagegen -  
die wahrscheinlichere Annahme -  eine Überwälzung 
der Steuer auf schweres Heizöl nicht, so reduzieren sich 
die „taxfall profits“ allerdings auf lediglich 1,3 Mrd. DM.

Die Höhe der gegebenenfalls auf die Produzenten zu
rückzuwälzenden Erdgassteuer hängt von der Gasver
brauchsentwicklung und dem der Besteuerung zu unter
werfenden Gasverbrauch ab. Sie dürfte sich derzeit 
(sieht man von einer Besteuerung des Eigenverbrauchs 
der Gaswirtschaft sowie des Gaseinsatzes für Rohstoff
zwecke ab) größenordnungsmäßig auf 1,6 Mrd. DM be
laufen. Danach verbliebe der Produzentenebene nach 
einer Rückwälzung nur bei voller Überwälzung der Heiz
ölsteuer ein positiver Saldo, kann die Steuer auf schwe
res Heizöl dagegen nicht überwälzt werden, verbleibt 
sogar ein negativer Saldo von 300 Mill. DM.

Bei der Frage, inwieweit die Erdgassteuer zurückge
wälzt werden kann, wird die Produzentenseite aber 
auch darauf hinweisen, daß bei einer Differenzierung 
der Preisanpassungsklauseln zwischen Bezug und Ab
satz, wie sie derzeit unterstellt werden muß (mit -  ge
genüber dem Bezug -  höherer Ölbindung und höherem 
Gewicht des leichten Heizöls im Absatz), der deutschen 
Gaswirtschaft mit der Überwälzung einer Heizölsteuer
erhöhung eine Marge verbleibt, die aus den Verhandlun
gen nicht ausgeklammert werden dürfe. Auch die ex
akte Höhe dieser Marge könnte nur bei Kenntnis der ein
zelnen Verträge und unter bestimmten Annahmen über 
die Überwälzung der Heizölsteuer und die Absatzent
wicklung ermittelt werden, sie kann jedoch eine be
trächtliche Größenordnung erreichen. Daher kann reali
stischerweise nur davon ausgegangen werden, daß es 
allenfalls gelingt, einen Teil der Erdgassteuer auf die 
Produzenten zurückzuwälzen. Hierbei dürfte auch der 
Hinweis auf die glänzenden Abschlüsse einzelner Fern
gasgesellschaften in der Bundesrepublik nicht fehlen, 
auch wenn diese nicht repräsentativ für die ganze Bran
che sein mögen.

Effekte auf die Energiewirtschaft

Bleibt aber auch nur ein Teil der geplanten Erdgas
steuer bei den Verbrauchern und der Gaswirtschaft in 
der Bundesrepublik hängen, so leitet sich hieraus die 
entscheidende Frage ab, ob dies zu einem Abbruch 
oder zumindest doch zu einer Dämpfung der bislang so 
erfolgreichen Penetration des Erdgases führen wird und 
wie dies energie- sowie umweltpolitisch zu beurteilen 
ist. Auf einzelnen Märkten -  so vor allem im Großkessel
bereich -  wird sich die Wettbewerbssituation des Erdga
ses gegenüber den nicht von der Steuererhöhung be
troffenen Energieträgern Importkohle und Braunkohle 
ohnehin beträchtlich verschlechtern, sofern diese nicht 
-  was kaum anzunehmen ist -  im Preis mitziehen.
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ERDGASSTEUER

Gleichzeitig dürfte generell die Investitionsbereitschaft 
der Gaswirtschaft sinken.

Betroffen wird aber von den jüngsten Steuerbeschlüs
sen auch die Mineralölwirtschaft. Sie muß nicht nur in 
noch stärkerem Maße als in der Vergangenheit die Funk
tion des Steuereintreibers übernehmen, sie wird auch 
mit der Steueranhebung bei leichtem Heizöl am stärk
sten belastet, was zu zusätzlichen Wettbewerbsverzer
rungen führt. Darüber hinaus ist zu befürchten, daß sie 
die Steuererhöhung -  vor allem die auf schweres Heizöl 
-  nicht im Markt weitergeben kann, was die seit nun
mehr einem Jahrzehnt anhaltende Verlustsituation noch 
verstärkt und möglicherweise weitere Anpassungsmaß
nahmen im Raffineriebereich erzwingt.

Auch die Fernwärmewirtschaft dürfte mit beträchtli
chen Kostensteigerungen konfrontiert werden, da rund 
40% des Aufkommens auf Kohlenwasserstoffbasis er
zeugt werden.

Die Elektrizitätswirtschaft wird zwar einerseits eben
falls mit überwälzten Steuern belastet, sofern sie darauf 
nicht mit einer Substitution zu reagieren vermag, gleich
zeitig kann sie jedoch mit einer Verbesserung ihrer Wett- 
bewerbsposition gegenüber der auf Öl- und Gaseinsatz 
basierenden industriellen Erzeugung rechnen. Die er
hoffte Entlastung bei der Ausgleichsabgabe ist abhän
gig von der Frage der Überwälzung der Steuer auf 
schweres Heizöl.

Fazit

Erst die Zukunft wird zeigen, welche Auswirkungen 
von den Energiesteuerplänen der Bundesregierung im 
einzelnen ausgehen werden, wenn auch die Frage einer 
exakten Meßbarkeit dieser Effekte immer bestehen 
bleibt. In jedem Fall ist aber bereits heute davon auszu
gehen, daß es zu einer beträchtlichen Verteuerung des 
Faktors Energie kommen wird, zumal zu den direkten 
Wirkungen noch indirekte hinzukommen. Die industriel
len Energiekosten werden erheblich steigen -  je nach 
Annahmen um 0,5 bis 1 Mrd. DM die Ausgaben für 
Energie im konsumtiven Bereich noch stärker, und zwar 
um größenordnungsmäßig 3 Mrd. DM. Hinzu kommen 
die Kraftstoffpreis- und Kfz-Steuersteigerungen in Höhe 
von rund 5 bis 6 Mrd. DM. Hiervon werden nicht unbe
trächtliche inflationäre Effekte ausgehen, die sich indi
rekt wiederum in weiteren Energiekostensteigerungen 
auswirken. Ob davon nachhaltige Auswirkungen auf 
den Energieverbrauch insgesamt ausgehen, muß je
doch bezweifelt werden. Faktoren wie die weitere Ent
wicklung des Preisniveaus auf den Weltenergiemärk
ten, dem Dollarkurs, aber auch den -  fortwirkenden -  
Einsparmaßnahmen der Bundesregierung und dem 
energietechnischen Fortschritt kommt hierfür eine bei
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weitem größere Bedeutung zu. Die Wettbewerbsverhält
nisse zwischen den einzelnen Energieträgern werden 
beträchtlich gestört, erhebliche, im einzelnen noch nicht 
abzusehende „taxfall profits“ müßten an die Produzen
ten abgeführt werden.

In jedem Falle aber ist bereits heute davon auszuge
hen, daß das Procedere und die Beschlüsse zur Ener
giebesteuerung zu einem erheblichen Vertrauensver
lust in die Verläßlichkeit der Energiepolitik führen. In die
sem Zusammenhang darf der Hinweis darauf nicht feh
len, daß zum Teil auch schon vor den jüngsten Steuerbe
schlüssen auf die Notwendigkeit einer Energiebesteue
rung als Korrektiv für als falsch angesehene Signale hin
gewiesen wurde, die von derzeit als zu niedrig erachte
ten Preisen ausgehen. DerAutor bekennt sich dagegen 
zu jener Gruppe, die Energiesteuern mit dieser Begrün
dung ablehnen, weil dies ein Wissen um die tatsächliche 
Knappheit von Energieträgern voraussetzen würde, das 
angesichts der begrenzten Information über zukünftige 
Märkte sowie vorhandene und (zu welchen Bedingun
gen?) erschließbare Ressourcen und Technologien 
nicht -  und erst recht nicht von Bürokratien -  als gege
ben unterstellt werden kann. Sicherlich darf die energie
politische Begründung, die im Zusammenhang mit den 
Energiesteuerplänen geliefert wurde, als lediglich se
kundär angesehen werden. Mehr als nachdenklich stim
men muß aber, daß das ordnungspolitische Gewissen 
im Augenblick ausgerechnet bei denen offenbar völlig 
unberührt bleibt, die noch vor kurzem die Einführung ei
ner Energiesteuer, die zur Deckung des Finanzierungs
bedarfs eines -  allerdings von der Opposition einge- 
brachten Programms „Arbeit und Umwelt“ -  vorgese
hen war, entrüstet abgelehnt hatten, und zwar gerade 
aus ordnungspolitischen Gründen.

Der Finanzminister wird mit der Realisierung seiner 
Energiesteuerpläne je nach Verbrauchsentwicklung mit 
größenordnungsmäßig (inklusive der sich automatisch 
miterhöhenden Mehrwertsteuer) 9,5 bis 10 Mrd. DM 
rechnen können, davon fast 60% aus dem Kraftfahr
zeugbereich und jeweils ca. 20% aus dem Heizöl- so
wie aus dem Erdgasabsatz. Derselbe Effekt wäre mit ei
ner kräftigen Erhöhung der Kraftstoffsteuer und/oderei
ner mäßigen Anhebung der Mehrwertsteuer zu erzielen 
gewesen. Es bleibt die Frage, ob das starre Festhalten 
eines Teils der Koalition an der Weigerung, die Mehr
wertsteuer zur Deckung der plötzlich aufgetretenen Fi
nanzlücken zu erhöhen, vor dem Hintergrund der nun
mehr eingetretenen Entwicklung noch als vertretbar an
gesehen werden kann. Die Gaswirtschaft aber wird 
überprüfen müssen, inwieweit das derzeit gültige Preis
bildungsprinzip im Hinblick auf die Wirkungen von Ver
brauchsteueränderungen auch in Zukunft Gültigkeit be

halten sollte. WIRTSCHAFTSDIENST 1988/VIII


